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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen  
des Verfahrens zur Raumverträglichkeits- 
prüfung für das Vorhaben „B 87 Ortsumgehung 
Weißenfels Süd (Südtangente)“
Das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes 
Sachsen-Anhalt, Referat 24 – Sicherung der Landesplanung, 
als oberste Landesplanungsbehörde gibt Folgendes bekannt:
(1) Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regional-
bereich Süd, hat die Durchführung einer Raumverträglichkeits-
prüfung für folgendes Vorhaben beantragt:

Straßenneubauvorhaben „B 87 Ortsumgehung Weißenfels 
Süd (Südtangente)“.

Das Vorhaben ist gemäß Bundesverkehrswegeplan 2030 im 
Bedarfsplan für die Bundesstraßen als vordringlicher Bedarf 
eingestuft. Zudem ist es Bestandteil des Förderprogrammes 
gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen, beschlossen als 
Artikel 1 des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen vom 
08.08.2020.
Ziel der Planung ist die Schaffung einer verkehrsgerechten Stra-
ßenverbindung zwischen der Bundesautobahn 9 und der beste-
henden Bundesstraße 87 südwestlich der Ortslage von Plotha 
zur Entlastung der Stadt Weißenfels sowie der Ortsteile Plotha 
und Plennschütz der Stadt Teuchern vom Durchgangsverkehr.
(2) Die Raumverträglichkeitsprüfung wird auf der Grundlage 
von § 15 Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 1 Nr. 8 Raum-
ordnungsverordnung und § 14 Landesplanungsgesetz Sach-
sen-Anhalt (LPlanG LSA) durchgeführt. Für das Verfahren ist 
das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes 
Sachsen-Anhalt, Referat 24 – Sicherung der Landesplanung als 
oberste Landesplanungsbehörde zuständig. Diese hat auf der 
Grundlage des Antrages des Vorhabenträgers am 03.07.2026 
das Verfahren zur Raumverträglichkeitsprüfung gemäß § 15 
Abs. 1 ROG i. V. m. § 14 Abs. 1 LPlanG LSA für dieses Vorhaben 
eingeleitet.

Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung sind:
1. die Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen des 

Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, insbe-
sondere die Übereinstimmung mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Untersu-
chungsraum,

2. die Prüfung aller ernsthaft in Betracht kommenden Tras-
senalternativen einschließlich der Vorzugstrasse des Vor-
habenträgers sowie

3. die überschlägige Prüfung der Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) unter Be-
rücksichtigung der Kriterien nach Anlage 3 des UVPG.

Kleinräumige und fachtechnische Detailfragen sowie private 
Rechte wie Enteignungs- oder Entschädigungsansprüche sind 
dagegen nicht Gegenstand der Raumverträglichkeitsprüfung. 
Diese greift dem nachfolgenden Zulassungsverfahren, dem 
straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren, nicht vor und 
ersetzt weder öffentlich-rechtliche Gestattungen noch privat-
rechtliche Zustimmungen und Vereinbarungen.
Die Raumverträglichkeitsprüfung wird mit einer landesplaneri-
schen Beurteilung in Form einer gutachterlichen Stellungnah-
me der obersten Landesplanungsbehörde abgeschlossen, die 
in dem folgenden Zulassungsverfahren als sonstiges Erfor-
dernis der Raumordnung zu berücksichtigen ist. Das Ergeb-
nis der Raumverträglichkeitsprüfung wird zur Information der 

Öffentlichkeit auf der Internetseite des Ministeriums für Infra-
struktur und Digitales veröffentlicht werden. Über diese Veröf-
fentlichung wird auf den Internetseiten der Städte Lützen, Wei-
ßenfels und Teuchern sowie der Gemeinde Schönburg über die 
Verbandsgemeinde Wethautal informiert werden.
Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung kann nur im Rah-
men einer Klage gegen die nachfolgende Zulassungsentschei-
dung, den straßenrechtlichen Planfeststellungsbeschluss, ge-
richtlich überprüft werden.
(3) Zur Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Verfahrensun-
terlagen im Zeitraum

vom 10.08.2026 bis einschließlich 10.09.2026 (Veröffentli-
chungsfrist)

auf der Internetseite des Ministeriums für Infrastruktur und Di-
gitales mit dem dort integrierten Beteiligungsportal Sachsen-
Anhalt unter folgendem Link bereitgestellt:
www.lsaurl.de/RVPB87WSF

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Verfah-
rensunterlagen im o. g. Zeitraum in den Städten Lützen, Wei-
ßenfels und Teuchern sowie in der Gemeinde Schönburg über 
die Verbandsgemeinde Wethautal in Papierform zur Einsicht 
aus.

Die Einsichtnahme in der Stadt Lützen ist in der Stadtverwal-
tung, Markt 1, 06686 Lützen, Zimmer 2.18 zu folgenden Zeiten 
möglich:
Montag: 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:30 Uhr
Freitag: 09:00 - 11:00 Uhr
(4) Stellungnahmen zu dem Vorhaben können

bis einschließlich 10.09.2026 (Stellungnahmefrist)
abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollen sich nur auf 
die für die Raumverträglichkeitsprüfung relevanten Inhalte be-
ziehen (s. o. Ziffer 2), andere Inhalte können im Verfahren der 
Raumverträglichkeitsprüfung nicht berücksichtigt werden.

Die Übermittlung der Stellungnahmen soll vorrangig elektro-
nisch über das Beteiligungsportal Sachsen-Anhalt oder an fol-
gende E-Mail-Adresse erfolgen:
mid-r24-rvp@sachsen-anhalt.de
unter Angabe des Betreffs „RVP B 87 OU WSF Süd“.
Darüber hinaus können Stellungnahmen auch postalisch an das

Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sach-
sen-Anhalt
Referat 24 – Sicherung der Landesplanung
Turmschanzenstraße 30
39114 Magdeburg

gerichtet werden.

Zusätzlich werden folgende Informationen gegeben:
- Eine individuelle Beantwortung von Stellungnahmen der 

Öffentlichkeit ist im Rahmen einer Raumverträglichkeits-
prüfung nicht vorgesehen. Die oberste Landesplanungs-
behörde wird die Stellungnahmen jedoch in ihrer raum-
ordnerischen Beurteilung verwerten, soweit überörtlich 
raumbedeutsame Gesichtspunkte vorgetragen werden. Im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren werden sie nur ver-
wertet, wenn sie dort erneut vorgebracht werden.
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Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat auf. Ich bitte, die Wahlvor-
schläge möglichst frühzeitig einzureichen.

Die Wahlvorschläge sind unter folgender Adresse einzureichen:
Stadtverwaltung Lützen

z. Hd. Gemeindewahlleiter
Markt 1

06686 Lützen.
Die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge endet gemäß § 21 
Abs. 2 Satz 2 KWG LSA am 68. Tag vor der Wahl um 18:00 Uhr, 
d.h. am
Dienstag, dem 01.09.2026, um 18:00 Uhr.

2. Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge können von Parteien, von Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) sowie von Einzelpersonen 
(Einzelbewerbern) gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 KWG LSA einge-
reicht werden. Die Einreichung soll nach dem Muster der Anlage 
5b der Kommunalwahlordnung erfolgen. Staatsangehörige aus 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind nach 
den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahlberechtigt 
und wählbar. Sie sind nicht wählbar, wenn sie nach den deut-
schen oder den Rechtsvorschriften des Staates, dessen Staats-
angehörigkeit sie besitzen, vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind oder sie infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.
Der Wahlvorschlag einer Partei muss von mindestens zwei Mit-
gliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes der 
Partei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Par-
tei keinen Vorstand auf der Ebene des Wahlgebietes, so ist der 
Wahlvorschlag von mindestens zwei Mitgliedern der nach der 
Satzung dieser Partei nächsthöheren Parteiorganisation, dar-
unter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter persönlich 
und handschriftlich zu unterzeichnen. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe ist von zwei Vertretungsberechtigten der Wähler-
gruppe, der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers vom Einzel-
bewerber persönlich und handschriftlich zu unterschreiben.

3. Unterstützungsunterschriften
Soweit ein Wahlvorschlag von einer Einzelbewerberin bzw. ei-
nem Einzelbewerber oder von einer Partei oder Wählergruppe, 
die nicht die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr. 1 bis 
3 KWG LSA erfüllen, eingereicht wird, muss dieser gemäß § 21 
Abs. 9 Satz 1 KWG LSA von mindestens einem vom Hundert 
der zur letzten allgemeinen Neuwahl des Ortschaftsrats am 
09.06.2024 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Zahlenbruchteile bleiben außer Betracht. 
Für die Ortschaftsratswahlen in Poserna waren am 09.06.2024 
253 Personen wahlberechtigt. Die Anzahl der erforderlichen Un-
terstützungsunterschriften beträgt somit 2. Die Wahlberechti-
gung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags 
nachzuweisen.
Gemäß § 21 Abs. 9 Satz 4 KWG LSA dürfen nur solche Unter-
stützungserklärungen berücksichtigt werden, die zwischen 
dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und dem Ende der Ein-
reichungsfrist abgegeben worden sind.
Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen, Hat er mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so 
sind seine Unterschriften auf Wahlvorschlägen, die bei der 
Stadt Lützen nach der ersten Bescheinigung des Wahlrechts 
eingehen, ungültig.
Die Originalunterschriften der wahlberechtigten Personen sind 
nach § 30 Abs. 4 KWO LSA auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 6 zu erbringen. Diese Formblätter werden auf Anfor-
derung vom Wahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt (Ge-
meindewahlleiter, Markt 1, 06686 Lützen). Bei der Anforderung 
sind der Name der einreichenden Partei oder das Kennwort der 
einreichenden Wählergruppe, sofern sie eine Kurzbezeichnung 

- In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
insbesondere deren Weitergabe an den Vorhabenträger im 
Rahmen des Verfahrens, wird auf die Datenschutzerklä-
rung verwiesen. Diese kann auf der Internetseite
https://mid.sachsen-anhalt.de/datenschutz
abgerufen werden. Auf Wunsch werden diese Informatio-
nen vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Pa-
pierform versandt.

Halle (Saale), den 10.07.2026

I.A. gez. Flach
RL’in 24 – Sicherung der Landesplanung
Ministerium für Infrastruktur und Digitales 
des Landes Sachsen-Anhalt
________________________________________________________________

Öffentliche Bekanntmachung  
des Gemeindewahlleiters nach § 75 
Abs. 3 der Kommunalwahlordnung für 
das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA)
Frau Katrin Mank hat auf ihren Sitz im Ortschaftsrat Poserna 
verzichtet. Da es keinen nächst festgestellten Bewerber des 
Wahlvorschlags der Wählergruppe Wählergemeinschaft Poser-
na (WGP) gibt, für den Frau Mank Bewerberin war, bleibt der Sitz 
bis zum Ablauf der Wahlperiode oder bis zu einer Ergänzungs-
wahl unbesetzt.
�
Lützen, den 23.06.2026

Roßmann
Gemeindewahlleiter
________________________________________________________________

Ergänzungswahl Ortschaftsrat Poserna
Bekanntmachung der Ergänzungswahl nach § 6 Abs.1 des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KWG 
LSA), der Anzahl der zu wählenden Ortschaftsräte, der Höchst-
zahl der auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber 
und der Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge nach  
§ 15 KWG LSA und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen nach § 29 der Kommunalwahlordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (KWO LSA)

Am 08.11.2026 findet in der Ortschaft Poserna eine Ergänzungs-
wahl zum Ortschaftsrat statt, da die Anzahl der Mitglieder auf 
zwei gesunken ist.
Hierzu mache ich Folgendes gemäß § 6 und § 15 Kommunal-
wahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) bekannt:

I.
Wahlbereich

Die Ortschaft Poserna bildet einen Wahlbereich.

II.
Zahl der zu wählenden Vertreter, Höchstzahl der auf einem 

Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber
Zu wählen ist ein Mitglied des Ortschaftsrates. Die Anzahl der 
in einem Wahlvorschlag enthaltenen Bewerber darf nach § 21 
Abs. 4 Satz 2 KWG um bis zu fünf höher liegen als die Anzahl 
der zu wählenden Ortschaftsratsmitglieder.
Somit beläuft sich die Höchstzahl der auf einem Wahlvorschlag 
zu benennenden Bewerber gemäß § 21 Abs. 4 Satz 2 KWG LSA 
auf sechs.

III.
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

1. Einreichungsfrist
Gemäß § 29 Abs.2 der Kommunalwahlordnung (KWO LSA) 
fordere ich hiermit zur Einreichung der Wahlvorschläge für die 
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Erklärungen müssen als Originale vorliegen. Die für die Einrei-
chung der Wahlvorschläge erforderlichen Vordrucke sind beim 
Gemeindewahlleiter erhältlich.
Die oben genannten Anlagen zur KWO LSA- mit Ausnahme der 
Anlagen 6 - können auf der Internetseite der Stadt Lützen her-
untergeladen werden.

IV.
Änderung und Zurückziehung eingereichter Wahlvorschläge

Die Benennung weiterer Bewerber auf einem eingereichten 
Wahlvorschlag, die Änderung der festgelegten Reihenfolge der 
Bewerber oder die Streichung einzelner Bewerber, die nicht ge-
mäß § 25 Abs. 1 KWG LSA ihren Rücktritt erklärt haben, kann 
bis zum

01.09.2026, 18:00 Uhr
erfolgen (§ 26 Abs. 1 Satz 1 KWG LSA).Im Übrigen kann ein 
eingereichter Wahlvorschlag bis zur Entscheidung über die 
Zulassung der Wahlvorschläge geändert werden. Eingereichte 
Wahlvorschläge können nur bis zur Entscheidung über die Zu-
lassung der Wahlvorschläge zurückgezogen werden. Solche 
Erklärungen müssen beim Gemeindewahlleiter in Schriftform 
eingehen (§ 26 Abs. 3 KWG LSA). Sie können nicht widerrufen 
werden. Derartige Erklärungen sind nur wirksam, wenn sie ge-
meinsam von der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson erklärt wurden und in den Fällen des § 26 
Abs. 1 Satz KWG LSA das Verfahren nach § 24 KWG LSA einge-
halten worden ist. Wurde bei Einzelwahlvorschlägen keine zwei-
te Vertrauensperson bezeichnet, bedarf es nur der schriftlichen 
Erklärung des Einzelbewerbers.

Lützen, den 29.06.2026

Roßmann
Gemeindewahlleiter
________________________________________________________________

Ergänzungswahl  
zum Ortschaftsrat Poserna

Bekanntmachung des Namens und  
der Anschrift des Gemeindewahlleiters und 
seines Stellvertreters gemäß § 3 Abs. 1  
der Kommunalwahlordnung 
 für das Land Sachsen-Anhalt
Am 08.11.2026 findet in der Ortschaft Poserna die Ergänzungs-
wahl zum Ortschaftsrat statt.

Gemeindewahlleiter ist Herr Stadtinspektor Marcus Roßmann, 
seine Stellvertreterin Frau Annett Lippold.

Beide sind dienstansässig im Rathaus Lützen, Markt 1, 06686 
Lützen.
�
Lützen, den 29.06.2026

Roßmann
Sachbearbeiter

verwenden, auch diese oder der Name des einreichenden Ein-
zelbewerbers anzugeben. Parteien und Wählergruppen haben 
ferner zu bestätigen, dass die Bewerber bereits nach § 24 Abs. 
1 KWG LSA aufgestellt worden sind.
Von der Pflicht der Beibringung von Unterstützungsunterschrif-
ten nach § 21 Abs. 9 KWG LSA sind alle Parteien befreit, die 
die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Satz 1 Nr.1 KWG LSA 
erfüllen:
a) Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU),
b) Alternative für Deutschland (AfD)
c) DIE LINKE (DIE LINKE)
d) Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD),
e) Freie Demokratische Partei (FDP)
f) Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE).
Außerdem sind gemäß § 21 Abs. 10 Satz 1 Nrn. 1-3 KWG LSA 
alle Parteien und Wählergruppen sowie Einzelbewerber von der 
Beibringung von Unterstützungsunterschriften befreit, welche 
am Tag der Bestimmung des Wahltages durch mindestens ein 
Ratsmitglied im Ortschaftsrat Poserna vertreten sind, das auf 
Grund eines Wahlvorschlages dieser Partei oder Wählergrup-
pe oder Einzelbewerbers gewählt worden ist. Dies gilt nicht für 
Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber, die in der jeweili-
gen Vertretung nicht aufgrund eines eigenen Wahlvorschlages 
ununterbrochen bis zum Tag der Bestimmung des Wahltages 
vertreten waren.
Für Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat in Poserna erfüllt diese 
Voraussetzung zusätzlich:
a) Wählergruppe Bürgerliste Poserna (BL Poserna)
b) Wählergruppe Bürgergemeinschaft Poserna (WGP).

4. Anlagen zu den Wahlvorschlägen
Gemäß § 30 Abs. 5 KWO LSA sind dem
Wahlvorschlag beizufügen:
1) die Erklärung eines jeden Bewerbers, dass er seiner Auf-

stellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag 
seine Zustimmung zur Bestimmung als Bewerber gege-
ben hat (Anlage 8 a zur KWO LSA); Staatsangehörige aus 
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben 
gegenüber der Stadt Lützen ferner eine Versicherung an 
Eides statt abzugeben, dass sie nach den Rechtsvorschrif-
ten des Staates, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, 
nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder infolge 
Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter verloren haben,

2) für jeden Bewerber eine Bescheinigung der Stadt Lützen 
über die Wählbarkeit (Anlage 9a zur KWO LSA),

3) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung 
der Bewerber und ihrer Reihenfolge nach § 24 KWG LSA 
(Anlage 10 zur KWO LSA),

4) bei Wahlvorschlägen deren Bewerber nach § 24 Abs. 1 
Satz 4 oder 5 KWG LSA bestimmt worden sind, eine Be-
scheinigung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteior-
gans, dass in der Gemeinde keine Parteiorganisation vor-
handen ist,

5) für jeden Bewerber, der der Partei angehört, eine Beschei-
nigung des für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans 
über seine Parteimitgliedschaft,

6) für jeden Bewerber, der der Partei nicht angehört, eine von 
ihm unterzeichnete Erklärung, dass er parteilos ist,

7) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
(Anlage 6 KWO LSA) nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner (Anlage 6 oder 7 zur KWO LSA), 
sofern Unterstützungsunterschriften beizubringen sind (§ 
30 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KWO LSA).

Die Unterlagen nach Nrn. 5 – 7 entfallen bei Wahlvorschlägen 
von Wählergruppen, die Unterlagen nach Nrn. 4 – 7 entfallen bei 
Einzelwahlvorschlägen.
Zu Inhalt und Form der Wahlvorschläge verweise ich im Übri-
gen auf § 21 KWG LSA und § 30 KWO LSA. Alle Anlagen oder 
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Teilnehmergemeinschaft Großlehna
Der Vorstandsvorsitzende

Ländliche Neuordnung: Großlehna
Verfahrensgebiete: Großlehna - Ortslage (290080)

Großlehna - Feldlage (290081)
Stadt: Markranstädt
Aktenzeichen: 10163-846.155-290080 und 10163-

846.155-290081
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Großlehna lädt die 
Grundeigentümer und Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet 
sowie die sonstigen Beteiligten am Verfahren (§ 10 Nr. 2 Flurbe-
reinigungsgesetz [FlurbG]) oder ihre gesetzlichen Vertreter und 
Bevollmächtigten zu einer
Teilnehmerversammlung
ein.

Versammlungsort:
Kreativ- und Kommunikationszentrum (KuK)
Parkstraße 9
in 04420 Markranstädt

Versammlungsbeginn: Mittwoch, den 19. August 2026, 18.00 
Uhr
Tagesordnung:
1. Bericht zum Stand des Verfahrens der Ländlichen Neu-

ordnung Großlehna, Verfahrensgebiete Großlehna - Orts-
lage und Großlehna - Feldlage

2. Vorstellung der Ergebnisse der Wertermittlung Stand 
2026

3. Ablauf des Wunschtermins (nur Feldlage)
4. Allgemeine Aussprache
Für Rückfragen stehen Ihnen der
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Großlehna
beim Landkreis Leipzig, Landratsamt,
Vermessungsamt, SG Ländliche Neuordnung
Leipziger Straße 67, 04552 Borna
oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 03433/241-1564 (Herr Linke) 
zur Verfügung.
�
Borna, den 26. Mai 2026

Michael Buchholz

Mitteilungen der Stadtverwaltung

Stellenausschreibung
Die Stadt Lützen sucht zum 01.09.2026 eine/n

Sekretär/-in für die Grundschule in Lützen - Stellen-ID 41.01 (m, w, d)
unbefristet in Teilzeit.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
- Büro-, Sekretariatstätigkeiten, Organisationsaufgaben 

einschließlich Terminabsprachen und Koordination
- Telefondienst und Erteilung von Auskünften
- Registratur und Postverkehr
- An-, Abmeldungen und Aufnahme der Schüler
- Schülerangelegenheiten
- Führung und Erstellung von Schülerstammblättern und 

Schulbescheinigungen
- Krankmeldungen aufnehmen und weiterleiten, Meldung 

Personalausfall
- Mitwirkung bei der Erstellung und Pflege der Personal-

übersicht
- Lehrerangelegenheiten
- Erstellen von Statistiken
- Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Kas-

senbuch und Handkasse
- Aufnahme und Weiterleitung von Schadens- und Unfall-

meldungen sowie Gesundheitsschutz und Erste-Hilfe-
Maßnahmen

Anforderungen:
- eine abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Ver-

waltungsfachangestellten oder eine abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung beispielsweise zur/zum 
Kauffrau/-mann für Büromanagement, Kauffrau/-
mann für Bürokommunikation oder vergleichbarer 
verwaltungsähnlicher Abschluss (für alle genannten 
Ausbildungen gilt hier das Erfordernis einer 3jährigen 
Ausbildung) bzw. eine erworbene oder vergleichbare 
berufliche Qualifikation

- wünschenswert sind Erfahrungen in einem Sekretariat
- ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Verantwor-

tungsvermögen
- Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit
- Führerschein der Klasse B

- sicherere Kenntnisse im Umgang mit EDV-Anwendun-
gen (Microsoft Office)

Die Stelle ist in Teilzeit, mit 28 Wochenstunden, unbefristet 
zu besetzen und bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für Be-
schäftigte des öffentlichen Dienstes (TVöD-V). Die Eingrup-
pierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre 
vollständige und aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
der Stellen-ID 41.01 inklusive Bewerbungsschreiben, das 
sowohl auf die geforderten Voraussetzungen, als auch auf 
die Motivation der Bewerbung eingeht, einen lückenlosen 
Lebenslauf, die Darstellung Ihres beruflichen Werdeganges, 
Qualifikationsnachweise sowie Arbeitszeugnisse über bisher 
ausgeübte Tätigkeiten bis 26.07.2026 ausschließlich per 
Mail an:

bewerbung@stadt-luetzen.de

Bei der Übersendung per E-Mail fassen Sie bitte die Bewer-
bungsunterlagen in einer Datei im PDF-Format zusammen. 
Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind 
ausdrücklich erwünscht.

Bewerbungskosten (z.B. Reisekosten) werden durch die 
Stadt Lützen nicht erstattet.

Mit Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie Ihr 
Einverständnis, dass die Stadtverwaltung Lützen Ihre per-
sonenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung des 
Auswahlverfahrens erheben, verarbeiten und speichern darf. 
Das Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. Ihre 
personenbezogenen Daten werden spätestens sechs Mona-
te nach Abschluss des Auswahlverfahrens gelöscht.

Kother
Bürgermeister
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für Pendler- und Versorgungsverkehre. Gleichzeitig betonen die 
Unterzeichner die strategisch günstige Lage Lützens zwischen 
Leipzig, Weißenfels, Merseburg und Markranstädt.
Konkret regen Stadt und Wohnbau unter anderem eine besse-
re Taktung und verlässlichere Anschlüsse in Richtung Leipzig 
inklusive Flughafen Leipzig/Halle an. Zudem sollen flexible Be-
dienformen wie Rufbus- oder On-Demand-Systeme geprüft so-
wie die Ortsteile stärker miteinander vernetzt werden.
Bürgermeister Kother betont: „Eine leistungsfähige ÖPNV-An-
bindung ist ein wichtiger Standortfaktor, nicht nur für die Bür-
gerinnen und Bürger, sondern auch für die Mitarbeitenden der 
Stadt, die in der Region Leipzig wohnen sowie für die wirtschaft-
liche und touristische Entwicklung von Lützen.“
Die Wohnbau Lützen sieht die gemeinsame Initiative als wichti-
gen Schritt, um die Attraktivität des Wohnstandortes langfristig 
weiter zu stärken. Bereits heute zeigt die hohe Mieterzufrieden-
heit, dass viele Menschen gern und dauerhaft in Lützen leben. 
Eine moderne und bedarfsgerechte Mobilität könne diesen po-
sitiven Trend zusätzlich unterstützen.
______________________________________________________

Stromtrasse elektrisiert Bürgermeister 
und Besucher
Netzbetreiber 50Hertz lud zum Tag der offenen Baustelle ein.

Am Freitag, 26. Juni 2026 gab es einen seltenen Einblick in die 
Gleichstromtrasse „SüdOstLink“ bei Rippach. Seit mehr als ei-
nem Jahr werden in der Nähe von Lützen Kabel verlegt. Sie sol-
len später den Strom der Windkraftanlagen im Norden nach Sü-
den transportieren. Wie das geschehen soll, haben Mitarbeiter 
des Betreibers anschaulich erklärt. Und es wurden viele Fragen 
beantwortet.
Rund 15 Milliarden Euro kostet das Projekt, welches für Aufse-
hen sorgt. Auch weil es hin und wieder Beschwerden über Bau-
lärm oder zerfahrene Wege gibt. Bürgermeister Mirko Kother 
hat jedoch die Zusage erhalten, dass die Betreiber bzw. Bauun-
ternehmer die Wege nach der Fertigstellung der Trasse durch 
unsere Region wieder instandgesetzt werden. Dazu wurden 
vorher Fotos gemacht, um den Zustand vor den Baumaßnah-
men zu dokumentieren. Allerdings bat man um Geduld bei der 
Sanierung der Straßen und Wege.
Bürgermeister Kother betonte die enge Zusammenarbeit des 
Betreibers mit den Kommunen und der Stadt Lützen. Man er-
halte schnell Antworten auf Fragen und lobte den engen und 
schnellen Austausch untereinander.
Ebenso zeigte das Unternehmen auch Verantwortung bei den 
Grabungen. Immerhin ist es ein geschichtsträchtiges Areal 
durch das sich die Bagger pflügen. Die Grabungen entlang des 
Leitungsverlaufs erfolgen in Verantwortung der jeweilige Lan-
desämter für Archäologie der tangierten Bundesländer Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.
Man sprach sich aus, die gefunden Zeugnisse der fast 7.000 
Jahre alten Besiedlung in einer Ausstellung präsentieren zu 
können.
Mehr als 150 Neugierige nutzten den Tag der offenen Baustelle, 
um sich ein Bild von den Arbeiten zu machen.

Stadtbibliothek geschlossen!
Die Stadtbibliothek Lützen ist in der Zeit vom 03. August 
bis 21. August 2026 geschlossen.
Entliehene Bücher und Medien können danach wieder zu 
den Öffnungszeiten abgegeben werden.

Öffnungszeiten
Montag: 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag: 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: Geschlossen

Wohnbau Lützen und Stadt Lützen  
fordern bessere ÖPNV-Anbindung

Gemeinsame Initiative nach Ergebnissen der 
Mieterbefragung gestartet
Die Wohnbau Lützen (WBL) und die Stadt Lützen setzen sich 
gemeinsam für eine Verbesserung des öffentlichen Nahver-
kehrs in der Region ein. Hintergrund sind unter anderem die 
Ergebnisse der jüngst veröffentlichten WBL-Mieterbefragung, 
in der viele Bewohner deutlichen Verbesserungsbedarf bei der 
ÖPNV-Anbindung äußerten.

Im Rahmen eines Treffens zwischen Prof. Dr. Thomas Glatte, 
Geschäftsführer der Wohnbau Lützen GmbH, Bürgermeister 
Mirko Kother sowie Vertretern des Stadtrates wurde die aktu-
elle Situation intensiv beraten. Ergebnis des Austauschs ist ein 
gemeinsames Schreiben sowohl an den Burgenlandkreis sowie 
an die zuständigen Verantwortlichen des öffentlichen Nahver-
kehrs, das von der Stadt und der Wohnbau Lützen gemeinsam 
unterzeichnet wurde.
„Die Rückmeldungen unserer Mieter zeigen klar, dass Mobilität 
ein zentrales Zukunftsthema für Lützen ist. Gerade für Pendler, 
Familien, ältere Menschen und Jugendliche ist eine verlässliche 
Anbindung entscheidend für Lebensqualität und Teilhabe“, so 
Glatte. Bereits die Mieterbefragung hatte ergeben, dass insbe-
sondere schnellere und verlässlichere Verbindungen zwischen 
den Ortschaften Weißenfels, Markranstädt und Leipzig ge-
wünscht werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass dieses The-
ma nicht allein von der WBL gelöst werden kann, sondern nur 
gemeinsam mit Politik und regionalen Akteuren.
In dem gemeinsamen Schreiben weisen Stadt und Wohnbau 
Lützen darauf hin, dass das bestehende Angebot in weiten 
Teilen nicht den tatsächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung 
entspricht. Kritisiert werden insbesondere unzureichende Tak-
tungen, fehlende Anschlüsse sowie mangelnde Verbindungen 
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90 Jahre Sommerbad Lützen!
Das Sommerbad Lützen wird 90 Jahre und lädt alle Schwimm-
begeisterte am 22. August ab 10 Uhr in das Schwimmbad ein. 
Neben spannenden Wettkämpfen, Familien- und Badespaß 
erleben Besuchende ein abendliches Musikprogramm mit der 
Band Trio B und anschließendem DJ-Auftritt.

Familienfest mit Badespaß
Ab 10 Uhr bietet das Sommerbad abwechslungsreichen Fa-
milienspaß für Jung und Alt mit Neptunfest, Schwimminsel-
Rennen, Kinderschminken, Basteln und Volleyball-Turnier. Bei 
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. können 
zudem verschiedene praktische Vorführungen bestaunt wer-
den. Teamanmeldungen für das Volleyball-Turnier werden über 
den TSV Eintracht Lützen über Dieter.Hellmuth28@gmail.com 
entgegengenommen. Die Startgebühr beträgt pro Team 20 €. 
Den Siegern winken tolle Preise. Bei der Tombola vom Verein 
Jugend und Technik können zudem viele spannende Preise ge-
wonnen werden.

Abendparty mit Band und DJ
Abendlicher Höhepunkt ist die musikalische Begleitung der 
Veranstaltung durch die Band Trio B ab 18:30, ehe ein DJ den 
Abschluss der Feierlichkeiten einleitet. Karten für das Abend-
programm können im Vorverkauf an der Kasse des Sommerba-
des und den Kassen der Städtischen Museen ab dem 22. Juli 
gekauft werden. Es wird ein Eintrittsgeld von 10 € erhoben.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
www.erlebnis-luetzen.de

______________________________________________________________

Öffentliche Führungen 
in den Städtischen Museen Lützen

Die Städtischen Museen Lützen bieten seit Juni öffentliche Füh-
rungen durch die Dauerausstellungen der Städtischen Museen 
Lützen an. Jeden Donnerstag um 14 Uhr werden wechselnd 
Führungen durch das Museum Lützen 1632 und die Gustav-
Adolf-Gedenkstätte durchgeführt. Jeden Samstag um 14 Uhr 
können Besuchende außerdem durch die Dauerausstellung im 
Museum im Schloss geführt werden - eine Turmbesteigung ist 
inkludiert. Es wird pro Person ein Unkostenbeitrag von 3 € zzgl. 
dem regulären Eintritt erhoben.

Alle aktuellen Führungsangebote sind auf der Seite 
www.erlebnis-luetzen.de einsehbar.
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Bitte spenden Sie für die „Tour der Hoffnung“, spenden Sie für 
krebskranke Kinder. Sammeln Sie im Verein, in der Schule, im Un-
ternehmen. Das können zum Beispiel auch Einnahmen von einem 
Kuchenbasar sein oder der Erlös eines Flohmarktes oder einer 
Garagenauflösung. Es gibt viele Möglichkeiten, Kindern zu helfen.
Spendenkonto
Tour der Hoffnung e. V.
Volksbank Mittelhessen
IBAN: DE63 5139 0000 0000 9797 08
BIC-SWIFT: VBMHDE5FXXX
Kontakt
Tour der Hoffnung e. V.
Am Dünsberg 14, 35444 Biebertal
Als Zahlungsgrund geben Sie bitte das Stichwort „06686 Lützen“ 
an.
Bitte wenden Sie sich in allen Spendenangelegenheiten an:
spenden@tour-der-hoffnung.de
Sie können auch per PayPal 
unkompliziert spenden.
Einfach den QR-Code scannen.

Danke für Ihre Unterstützung!
Sämtliche Informationen zur Tour der Hoffnung gibt es unter 
www.tour-der-hoffnung.de.

� Bild: Pierre Johne
________________________________________________________________

Sportstars am 8. August zu Gast in Lützen
Boxer Henry Maske, Radfahrer Olaf Ludwig und Jens Lehmann, 
Fußballtrainer Felix Magath oder Olympiasiegerin und neunfa-
che Weltmeisterin im Biathlon Petra Behle kommen am 8. Au-
gust nach Lützen.
Der Grund: Sie sammeln Spenden für krebskranke Kinder.
Dabei treten sie mehrere Tage in die Pedale, um bei der „Tour 
der Hoffnung“, einer Benefizradtour, teilzunehmen.
Die Tour der Hoffnung vereint prominente Persönlichkeiten, 
Sportlerinnen und Sportler sowie zahlreiche Unterstützerinnen 
und Unterstützer, die gemeinsam für krebskranke Kinder in die 
Pedale treten.
Mit jeder Spende helfen Sie dabei, Hoffnung, Unterstützung und 
bessere Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen.
Die gesammelten Spenden werden an verschiedene Einrichtun-
gen und Projekte wie Kinderkliniken, Hospize und Forschungs-
einrichtungen weitergeleitet, die sich um die Betreuung und 
Behandlung krebskranker Kinder und Jugendlicher kümmern.
Ziel ist diesmal die kinderonkologische Station des Universi-
tätsklinikums Leipzig.
Davor macht der prominent bestückte Tross in Lützen Station. 
Mehr als 100 Radfahrer werden gegen 12:50 Uhr laut Touren-
plan auf dem Marktplatz erwartet.
Dort möchte Bürgermeister Mirko Kother den Spitzensportlern 
einen Spendenscheck überreichen. Daher bittet der Bürger-
meister im Vorfeld der „Tour der Hoffnung“ um Spendengelder, 
damit krebskranke Kinder und ihre Eltern so gut wie möglich 
unterstützt werden.
„Jeder Beitrag zählt – ob groß oder klein. Gemeinsam können 
wir zeigen, dass Lützen eine Stadt ist, in der Zusammenhalt und 
Mitmenschlichkeit gelebt werden. Lassen Sie uns gemeinsam 
ein starkes Zeichen setzen – für Kinder, für Hoffnung und für 
unsere Stadt.“
Denn es kann jeden treffen.
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Stadt Lützen hat einen WhatsApp-Kanal

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 7. August 2026

Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge ist:
Mittwoch, der 22. Juli 2026

Annahmeschluss für Anzeigen ist:
Mittwoch, der 29. Juli 2026, 9.00 Uhr

Veranstaltungskalender
Datum Beginn Veranstaltung Ort Eintritt Veranstalter / Weitere Infos
11.07.2026 ab 

14:00 Uhr
Schlossfest und 98. Museums-
geburtstag

Museum Schloss Lützen frei Städtische Museen Lützen

11.07.2026
bis
09.08.2026

Pappkameraden 2.0 Marschall-Ney-Haus 
Kaja

frei Förderverein 
Marschall-Ney-Haus

14.07.2026 15:00 Uhr Musiksommer 2026 „Drei Villen“ Lützen frei Deutsch-Russländische 
Gesellschaft

14.07.2026 17:00 Uhr Musiksommer 2026 Stadtkirche St. Viti 
Lützen

frei Deutsch-Russländische 
Gesellschaft

17.07.2026 20:30 Uhr Open Air Kino Nietzsche Taufkirche 
Röcken

frei Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig

19.07.2026 19:00 Uhr Kino in der Stadtkirche St. Viti Stadtkirche St. Viti 
Lützen

frei Stadtkirche St. Viti

26.07.2026 15:00 Uhr Musik aus vier Jahrhunderten 
– von festlich bis swing

Kirche Dehlitz frei Förderverein Kirche 
Dehlitz e.V.

07.08.2026 18:00 Uhr Vortrag über „Tiere im Krieg“ Museum Lützen 1632 frei Städtische Museen Lützen
08.08.2026 12:00 Uhr „Tour der Hoffnung“ macht 

Station in Lützen
Markt Lützen Frei Tour der Hoffnung e.V.

16.08.2026 19:00 Uhr Kino in der Stadtkirche St. Viti Stadtkirche St. Viti 
Lützen

frei Stadtkirche St. Viti

22.08.2026 ab 
10:00 Uhr

90 Jahre Sommerbad Sommerbad Lützen bis 18 Uhr zum 
Eintrittspreis,
Abendveran-
staltung: 10 €

Stadt Lützen

29.08.2026 ab 
11:00 Uhr

Schützenfest Lützen Schützenhaus Lützen frei Priviligierte Schützengilde 
Lützen 1608 e.V.

29.08.2026 ab 
15:00 Uhr

Open-Air-Sommerkino Kirche Dehlitz frei Förderverein Kirche 
Dehlitz e.V.

01.09.2026
bis
22.09.2026

Stadtradeln

13.09.2026 19:00 Uhr Kino in der Stadtkirche St. Viti Stadtkirche St. Viti 
Lützen

frei Stadtkirche St. Viti

13.09.2026 10:00 Uhr
bis
17:00 Uhr

Tag des offenen Denkmals

In den Rubriken der Ortschaften finden Sie nähere Informationen zur jeweiligen Veranstaltung und weiterführende Informationen 
zu Veranstaltungen außerhalb unseres Gemeindegebietes auf www.stadt-luetzen.de.
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Begegnungsnachmittage  
im Paul-Stockmann-Haus
Der Begegnungsnachmittag (er soll nicht nur Senioren sondern 
auch einsame oder beeinträchtige Menschen ansprechen) fin-
det regelmäßig an jedem ersten Mittwoch im Monat von 15:00 
bis 17:00 Uhr statt. Jeden Monat steht ein anderes Thema im 
Mittelpunkt. Gleichzeitig bleibt immer genügend Zeit für Kaffee, 
selbst gebackenen Kuchen und persönliche Gespräche.
Unser Treffen am Mittwoch, dem 03.06., war sehr gut besucht. 
Der Raum war gut gefüllt und es entstand wieder eine schöne, 
offene Atmosphäre. Nach Kaffee und Kuchen gab Heiko Färber 
einen kurzen Einblick in das Thema Smartphone und digitale 
Anwendungen im Alltag.

Dabei ging es um ganz praktische Fragen: Was tun, wenn der 
Speicherplatz auf dem Handy nicht reicht? Welche Risiken ent-
stehen durch unnötige Abos? Welche sicheren Alternativen gibt 
es? Anschließend beantworteten Heiko Färber, Ines Kother und 
weitere Helferinnen und Helfer direkt vor Ort die individuellen 
Fragen der Seniorinnen und Senioren am eigenen Handy.
Ein Beispiel aus dem Nachmittag war die Tischreservierung 
für das Hollehaus in Lützen. Da diese nicht mehr telefonisch, 
sondern nur noch online möglich ist, wurde gemeinsam gezeigt, 
wie eine solche Reservierung über das Internet funktioniert.
Im Verlauf des Nachmittags kam außerdem das Thema Be-
trugsmaschen zur Sprache. Da hierzu mehrere Fragen gestellt 
wurden und das Thema für viele ältere Menschen sehr wichtig 
ist, greifen wir es bei einem der nächsten Termine noch einmal 
ausführlicher auf.

Geplant sind aktuell folgende Nachmittage:
•	 Mittwoch, 5. August, 15:00 bis 17:00 Uhr: Gemeinsames 

Singen Helfried Leschke
•	 Mittwoch, 2. September, 15:00 bis 17:00 Uhr: Betrugsma-

schen im Alltag erkennen und vermeiden
Wir freuen uns über alle, die vorbeikommen möchten. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Aus den Ortschaften

Ortschaft Lützen

Midsommar in Lützen
Das Midsommarfest ist eine Tradition in Schweden. Die Son-
nenwende wird dort groß gefeiert. Wie im letzten Jahr feiern 
auch wir in der Kirchgemeinde Lützen dieses schöne Fest. Es 
verbindet uns hier in Lützen sehr viel mit dem schwedischen 
Volk.

Besonders in den Vordergrund 
ist ein traditioneller Mitsom-
marbaum nach schwedischem 
Vorbild gerückt. Die Familie 
Müller unterstützt von der Fa-
milie Fritzsche haben einen 
herrlichen Mitsommarbaum 
mit Hilfe der Feuerwehr Lützen 
im Kirchgarten aufgestellt.
Bei Kaffee und Kuchen wurde 
der Nachmittag gegen 14:00 
Uhr eröffnet und 15:00 Uhr mit 
einer musikalischen Umrah-
mung fortgesetzt. Ein herz-
liches Dankeschön gilt dem 
Frauenchor Lützen unter Lei-
tung von Gudrun Berger, den 
Musikschüler der Musikschule 
Annegret Berger sowie den Mu-
sikern der Band „Hinz & Kunz“ 

die alle zum Wohl der Stadtkirche Lützen vor 100 Gästen musi-
ziert haben. Es war ein musikalisches Highlight an diesem be-
sonders warmen Sonntag. Zum Glück lässt es sich bei diesen 
Temperaturen in der Kirche aushalten.
Wir möchten auch der Feuerwehr Lützen und den vielen Helfern 
unseren besonderen Dank aussprechen.

Während des Konzerts wurde bereits der Rost angeheizt und 
Pfarrer Pra hat seine Riesenpizza vorbereitet. Mit den rund 100 
Gästen wurde im Nachgang gemütlich im Pfarrgarten der rest-
liche Nachmittag verbracht. Alle Gäste haben sich positiv über 
die Veranstaltung geäußert. Ein besonderes Geschmackserleb-
nis war die im freien gebackene Pizza. Es waren mehrere Ge-
schmacksrichtungen möglich, so dass jeder etwas für sich auf 
den Teller legen konnte.
Bis kurz vor dem Dunkelwerden wurde, wie es auch in Schwe-
den üblich ist, gefeiert. Aufgrund der großen Resonanz werden 
wir es im Jahre 2027 wieder für alle, die gern feiern erneut an-
bieten. Es werden gerne noch Mitstreiter gesucht, die uns bei 
unserem Ehrenamt unterstützen.

Kirchenbeirat Kirchgemeinde Lützen
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Ortschaft Großgörschen

Der Förderverein präsentiert am Marschall-Ney-Haus in Kaja eine 
Ausstellung von Objekten und Skulpturen aus Papiermaché.
Dreidimensionale Objekte zum schmunzeln, nachdenken oder 
zum staunen. Ob das Kunst ist? Finden Sie es selber heraus!
Wer will kann in den Workshops selber mit Papiermaché hantie-
ren und noch mehr erfahren.

Samstag 11. Juli, 17.00 Uhr
Eröffnung mit Kurzvortrag

Sonntag 12. Juli, 9.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr geöffnet
Danach jeden Sonntag bis einschließlich 9. August immer zu 
den angegebenen Zeiten geöffnet. Auch das kleine Museum 
hat offen!
Eintritt frei!

Workshop 1 mit Papiermaché (Herstellung, Verarbeitung)
Donnerstag 16. Juli, 18.00 Uhr; ca. 2 Stunden, Teilnehmerspen-
de: 5 Euro (Materialkosten)

Workshop 2 Papierherstellung (Eigenschaften, Papier selbst 
schöpfen)
Donnerstag 30. Juli, 18.00 Uhr; ca. 2 Stunden, Teilnehmerspen-
de: 5 Euro (Materialkosten)

Workshop 3 Vortrag: Eine Welt aus Papier
Donnerstag 6. August, 18.00 Uhr;
ca. 1 Stunde, Eintritt frei

Alle Angebote sind auch für Kinder (ab 10 Jahren) geeignet. Die 
Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Änderungen 
vorbehalten. Um Anmeldung für die Workshops wird unter ney-
haus.kaja@googlemail.com gebeten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ortschaft Starsiedel

Der SV Lützener Skatfreunde  
ist Landesmeister

Mit einem überzeugenden Auftritt bei der Landes-Mannschafts-
meisterschaft im Skatsport am 13. Juni 2026 in Gerbstedt/
Mansfelder Land wurden die Skatfreunde Dietmar Ciesilsky, 
Uwe Döhler, Henry Reisbach, René Horka und Falko Freund Lan-
desmeister von Sachsen-Anhalt.

Die C-Jugend des TSV Eintracht Lützen 
sagt Danke!
Die C-Jugendmannschaft des TSV Eintracht Lützen e. V. möch-
te sich herzlich bei den heimischen Unternehmen Röchling so-
wie der Physiotherapie und Osteopathie Hase für ihre großzügi-
ge Unterstützung bedanken.

Dank ihres Engagements konnten unsere Nachwuchsspieler 
mit einem neuen Trikotsatz sowie einem Satz Trainingsjacken 
ausgestattet werden.

Die neuen Outfits stärken nicht 
nur den Teamgeist, sondern 
sorgen auch für einen einheit-
lichen und professionellen Auf-
tritt unserer Mannschaft bei 
Spielen und Veranstaltungen. 
Solche Unterstützungen sind 
für die Vereinsarbeit und insbe-
sondere für die Förderung des 
Nachwuchssports von großer 
Bedeutung. Deshalb freuen wir 
uns sehr über die Verbunden-
heit der regionalen Unterneh-
men mit unserem Verein. 

Im Namen aller Spieler, Trainer und Eltern sagen wir:
Herzlichen Dank für die wertvolle Unterstützung!

Die C-Jugend des TSV Eintracht Lützen e. V.
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An dieser Stelle möchte ich allen Kuchenbäckerinnen und 
Kuchenbäckern meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ur-
sprünglich waren zehn Kuchen geplant – am Ende standen stol-
ze 16 Kuchen auf den Tischen, und jeder einzelne fand seinen 
Weg zu den Genießern.

Auch der Vereinskompass 
brachte sich mit einer liebevoll 
gestalteten Tombola ein und 
sorgte mit einigen Gewinnen 
– unter anderem Wasserpisto-
len – für große Freude bei den 
Kindern und gelegentlich auch 
für leichte Verzweiflung bei den 
Eltern.
Der Festtag begann bereits 
spannend: Löschangriffe ver-
schiedener Feuerwehren hatte 
man lange nicht mehr im Ort 
gesehen. Ebenso zeigten die 
beiden Jugendfeuerwehren 
eindrucksvoll, was sie können.
Nach der Arbeit folgt bekannt-
lich die Belohnung: Nach der 

Siegerehrung, der Beförderung einiger Kameraden und der Er-
nennung von Ehreneinwohnern wurde das Fest offiziell mit dem 
Bierfassanstich eröffnet.
Damit waren Bühne und Tanzfläche freigegeben. Zunächst zeig-
te unser Kindergarten, was in ihm steckt, bevor die Tanzmäuse 
der Rippacher Pfingstgesellschaft die Bühne rockten. Gegen  
15 Uhr begann die Kaffeezeit. Bei Kaffee und Kuchen konnte der 
Musik von Kristin Jähnert gelauscht und mitgesungen werden, 
bevor anschließend das Konzert des Bernhard.t.iner Akkorde-
onorchesters durch den Ort schallte. Für jede Generation war 
etwas dabei, und so verging der Nachmittag wie im Flug. 19 Uhr 
startete schließlich der Rundgang mit dem Nachtwächter durch 
Poserna. Weit mehr als 50 Personen begleiteten ihn und nah-
men neues Wissen über unseren Ort mit oder vertieften bereits 
Bekanntes.

Den stimmungsvollen Abschluss des Tages gestaltete DJ Nan-
tez, der am Abend zeigte, was musikalisch alles aus den Boxen 
kommen kann.
Für die Kinder standen den ganzen Tag über eine Hüpfburg, 
Fußball-Dart, ein Karussell und Grit Daibicht von der Blauen 
Maus aus Lützen zur Verfügung.

Danke für dieses unvergessliche Jubiläum!
Ein großes Dankeschön gilt allen Vereinen, Helferinnen und Hel-
fern, Sponsoren, Mitwirkenden und Gästen, die dieses Jubiläum 
zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Poserna 
hat einmal mehr gezeigt, wie viel Zusammenhalt, Engagement 
und Lebensfreude in unserem Ort steckt.

Somit konnte unser junger Verein schon den 2. großen Erfolg 
verzeichnen. Im April erreichten Diddi Ciesilsky und Rüdiger 
Dannat bereits den 2. Platz bei der Tandemwertung, was eben-
falls die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bedeutete.
Damit startet unser Verein in zwei Disziplinen bei der Deutschen 
Meisterschaft im Herbst in Magdeburg. In der Regionalliga be-
nötigen wir noch ein paar Punkte um im nächsten Jahr wei-
terhin in der vierthöchsten Klasse zu spielen. Sollten wir den 
Klassenerhalt schaffen, ist unser Ziel, der Aufstieg in die 3. Bun-
desliga.
Wir hoffen, dass wir bis dahin in neuer „Dienstkleidung“ starten 
können.

Falko Freund, Vorsitzender

Ortschaft Röcken

Ortschaft Poserna

865 Jahre Poserna
Am ersten Juniwochenende war es endlich so weit: Unser be-
schauliches Örtchen Poserna feierte seinen 865. Geburtstag.

Die Organisation des Festes 
lag in den Händen unseres 
Flamme- und Traditionsvereins 
Poserna e.V. – und wie man se-
hen konnte, hat alles hervorra-
gend funktioniert. Unterstützt 
wurde der Verein vom Seumes 
Erbe Heimat- und Kulturverein 
Poserna e.V., der sich insbe-
sondere um die Versorgung zur 
Kaffeezeit kümmerte.
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Dorfliebe in Poserna

Stiftung zu Besuch bei uns!
Am 22. Juni durften wir die Ver-
anstaltungsreihe „Dorfliebe“ im 
Amboss begrüßen. Die Konrad-
Adenauer-Stiftung besucht re-
gelmäßig kleine Ortschaften, 
um mit den Bürgerinnen und 
Bürgern im ländlichen Raum ins 
Gespräch zu kommen und deren 
Anliegen direkt aufzunehmen.

Während der Veranstaltung wurden zahlreiche Themen ange-
sprochen und intensiv diskutiert. Besonders erfreulich war, 
dass sich auch unser Bürgermeister Mirko Kother die Zeit für 
die Teilnahme genommen hat.
Dadurch konnten verschiedene Anliegen ausführlicher bespro-

chen werden. Unter anderem 
standen das Löschwasserkis-
sen, die Nutzung der Feldwege, 
der ÖPNV, der Flächennutzungs-
plan, unser Waldweg sowie die 
Kreisstraße im Mittelpunkt der 
Gespräche. Darüber hinaus wur-
den weitere Themen und Anlie-
gen der Einwohner aufgegriffen.
Die Veranstaltung dauerte rund 
zweieinhalb Stunden. Auch im 
Anschluss nahmen sich die 
Vertreter der Stiftung noch Zeit 
für persönliche Gespräche und 
hatten ein offenes Ohr für die 

Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.
Ein herzlicher Dank gilt Frau Brauer, Herrn Koch sowie Elke Si-
mon-Kuch für ihren Besuch, die interessanten Gespräche und 
das große Interesse an den Belangen unserer Ortschaft. Solche 
Veranstaltungen sind eine wertvolle Möglichkeit, die Anliegen 
des ländlichen Raums direkt anzusprechen und gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen.
______________________________________________________

Austritt aus dem Ortschaftsrat
Am 22. Juni 2026 fand unsere Ortschaftsratssitzung für den 
Monat Juni im Feuerwehrgerätehaus statt. Nach der Begrü-
ßung, der Eröffnung der Sitzung sowie der Feststellung der ord-
nungsgemäßen und fristgerechten Ladung wurden die Tages-
ordnungspunkte wie vorgesehen abgearbeitet.
Leider stand auch ein Tagesordnungspunkt auf der Agenda, der 
uns nicht leichtgefallen ist. Nach über 30 Jahren engagierter 
Mitarbeit – mit einer Unterbrechung von einer Amtsperiode – 
mussten wir uns von unserem Ortschaftsratsmitglied Katrin 
Mank verabschieden. Frau Mank hat ihr Mandat zum 22.06.2026 
niedergelegt und wird uns künftig nicht mehr im Ortschaftsrat 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
In ihrer langjährigen Tätigkeit hat sie sich stets mit großem En-
gagement für die Belange unseres Ortes eingesetzt. Oft war sie 
ein wichtiges Bindeglied zwischen Ortschaft, Gemeinde und 
später der Stadt. Mit ihrem Fachwissen im Bereich der Kommu-
nalverwaltung, ihrer Erfahrung und ihrer hilfsbereiten Art hat sie 
viele Projekte und Entscheidungen begleitet und unterstützt.
Iris Felker und ich möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für 
die vielen Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit bedanken.
Liebe Katrin, vieles wurde durch deinen Einsatz einfacher, un-
komplizierter und erfolgreicher. Nicht nur dein umfangreiches 
Fachwissen, sondern auch du als Mensch wirst uns sehr fehlen.
Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute, vor allem 
Gesundheit, Zufriedenheit und viele schöne Momente.
Danke für alles.

Staatsminister Rainer Robra zu Besuch 
in Poserna
Am 10. Juni gegen 10 Uhr besuchte uns der Minister für Kul-
tur des Landes Sachsen-Anhalt in unserem beschaulichen Ört-
chen. Wir trafen uns auf dem Dorfplatz, und die Organisation für 
den Besuch hatte der Seumes Erbe Heimat- und Traditionsver-
ein Poserna e.V. übernommen.
Zuerst wurde das Geburtshaus von Johann Gottfried Seume 
besucht, wo auch Renate Schäffler einiges zum Haus sowie zur 
Erinnerungstafel am Haus berichtete. Ebenso wurde aus dem 
Leben Seumes, von seinem Spaziergang nach Syrakus, über an-
dere Unternehmungen und Liebschaften zum Besten gegeben.

Mit der Untermalung von Familie Quente als Seume und einer 
Geliebten fühlte man sich etwas in die Zeit Seumes versetzt. 
Nach dem Rückweg zur Kirche wurde unser Seume-Verein et-
was genauer vorgestellt, ebenso die Lademann-Orgel und die 
Sakristei, welche später als kleines Museum über Seume aus-
gebaut wird.

Nach der fast zweistündigen Führung ist die Reise in unserem 
Ort zu Ende gegangen. Ein herzliches Dankeschön an den Seu-
mes Erbe Heimat- und Traditionsverein Poserna e.V. für die 
Durchführung und die Unterstützung in unserem Ort.

Amts- und Mitteilungsblatt online lesen!

Als ePaper mit PC. Handy. Tablet.

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/2795
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light erwartete die Besucher nach Einbruch der Dunkelheit: 
Ein beeindruckendes Feuerwerk sowie eine spektakuläre Live-
Lasershow sorgten für staunende Gesichter und einen stim-
mungsvollen Ausklang des ersten Festtages.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familien. Bereits am 
Morgen starteten das Kinderangeln sowie der Frühschoppen 
für die Erwachsenen. Musikalisch begleitet wurde der Familien-
tag von der JG Combo „Trio Live +1“. Am Nachmittag begeister-
ten die Tanzmäuse und die Kinder des Knirpsenlandes mit ihren 
Auftritten das Publikum. Für strahlende Kinderaugen sorgte au-
ßerdem Gerda Gabriel, die als „Susi Sause“ mit einer abwechs-
lungsreichen Show die kleinen Gäste bestens unterhielt.

Während des gesamten Wochenendes konnten die Kinder Pony 
reiten, auf der Hüpfburg toben und bei der Tombola attraktive 
Preise gewinnen. Besonders beliebt waren auch das Kinder-
schminken sowie die verschiedenen Mitmachangebote. Auch 
die Wettbewerbe im Dart und Bierkrugschieben sorgten für viel 
Spaß und Freude bei Teilnehmern und Gewinnern.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Thomas 
Tiek und sein Team verwöhnten die Besucher mit leckeren 
Speisen. Darüber hinaus hatten die Frauen aus Kreischau und 
Pobles wieder zahlreiche selbst gebackene Kuchen und Torten 
vorbereitet, die großen Zuspruch fanden.

Der Heimatverein Kreischau-Pobles e.V. bedankt sich herzlich 
bei allen Helferinnen und Helfern, Unterstützern, Sponsoren so-
wie allen Gästen, die zum Gelingen des traditionellen Teichfes-
tes beigetragen haben.

Jeannette Ernst
Heimatverein Kreischau-Pobles e.V.

Spende für unsere Waldzwerge
Im Rahmen der 865-Jahr-Feier wurde durch die Pfandbecher-
Aktion Geld für unsere Waldzwerge gesammelt. Die Idee wurde 
aus unserem Nachbarort Rippach übernommen und erstmals 
bei unserer Feier umgesetzt.
Die Aktion kam bei den Gästen sehr gut an, sodass viele Pfand-
becher in der Sammeltonne landeten. Insgesamt wurden rund 
270 Becher gespendet, wodurch ein Betrag von 135 Euro zu-
sammenkam.

Am 24.06.2026 wurde dieser 
Betrag vom 2. Vorsitzenden, 
Marcus König, an die Kita über-
geben. Der Flamme- und Tradi-
tionsverein Poserna stockte die 
Summe zusätzlich auf, sodass 
insgesamt 150 Euro an die Kita 
überreicht werden konnten.

Wir bedanken uns bei allen Gäs-
ten, die mit ihrer Becherspende 
zu diesem tollen Ergebnis bei-
getragen haben. Mit ihrer Un-
terstützung helfen Sie direkt 
unseren Kindern in der Kita.

Ortschaft Dehlitz

Vielen Dank
Die Pfingstgesellschaft der Gemeinde Dehlitz als Teil des För-
dervereins zur Erhaltung der Dorfkirche Dehlitz e.V. sagt Danke 
an alle Organisatoren und Mitwirkenden, die an der Ausrichtung 
des sehr gelungenen Pfingstfestes 2026 teilnahmen. Ein be-
sonderer Dank gilt allen Sponsoren, ohne die ein solches Fest 
nicht ausgerichtet werden kann. Des Weiteren möchten wir uns 
für die großartige Bewirtung bedanken. Auch das diesjährige 
Pfingstbier wurde von den Bürgern der Gemeinde wieder sehr 
positiv angenommen. Die rege Teilnahme am Familienfest war 
großartig. Wir bedanken uns für die zahlreichen Gaben und die 
Köstlichkeiten während des Festumzuges.

Die Pfingstgesellschaft der Gemeinde Dehlitz!

Ortschaft Muschwitz

27. Teichfest lockte zahlreiche Besucher 
nach Kreischau-Pobles
Im Juni fand auf dem Festplatz in Kreischau-Pobles das  
27. Teichfest des Heimatvereins Kreischau-Pobles e.V. statt. 
Trotz sommerlicher Temperaturen und großer Hitze konnten 
sich die Organisatoren über zahlreiche Besucher und eine rund-
um gelungene Veranstaltung freuen.

Den Auftakt bildete am Sams-
tag das traditionelle Volleyball-
turnier. Sechs Mannschaften 
traten gegeneinander an und 
lieferten sich spannende Spie-
le. Am Ende setzte sich das 
Team des Heimatvereins Krei-
Po durch und sicherte sich den 
Turniersieg.
Am Abend sorgte die Liveband 
„Together Rewind“ für beste 
Stimmung auf dem Festplatz. 
Zusätzlich heizte DJ Heigo den 
Gästen mit Unterhaltungsmu-
sik ein. Ein besonderes High-
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Kirchliche Nachrichten

Die evangelische Kirche lädt ein
Gemeindebüro Lützen Gemeindebüro Hohenmölsen
Telefon: 034444 20264 Telefon: 034441 22910
Mail:
gemeindebuero-luetzen@
t-online.de

Mail: 
gemeindebuero@noezz.de

Gottesdienstplan Juli 2026
So., 12. Juli
09.00 Uhr Meuchen
10.30 Uhr Kleingörschen
So., 19. Juli
14.00 Uhr Röcken – Sommergarten mit Kaffee
Sa., 25. Juli
18.00 Uhr Pörsten
So., 2. August
09.00 Uhr Lützen
09.00 Uhr Zorbau, mit Kirchencafé im Anschluss
10.30 Uhr Treben
So., 9. August
09.00 Uhr Röcken mit Pfarrgartenfrühstück
10.30 Uhr Meuchen

Seniorenkreise:
Senioren Lützen
Dienstag, 7. Juli und 4. August - 14.30 Uhr
Senioren Röcken
Mittwoch, 8. Juli und 12. August - 14.30 Uhr
Senioren Großgörschen
Dienstag, 14. Juli und 11. August - 14.00 Uhr

Regionaler Frauenkreis
Großgörschen: Mittwoch, 8. Juli, 19.30 Uhr
Meuchen: Mittwoch, 12. August, 19.30 Uhr

Konzerte/ Veranstaltungen:

Ortschaft Zorbau

Geburtstagsgrüße und Jubiläen

Lützen
14.07.1946 80. Geburtstag Frau Gerda Reim
26.07.1941 85. Geburtstag Frau Irmgard Beier
28.07.1956 70. Geburtstag Herr Eberhard Heiler
30.07.1951 75. Geburtstag Frau Marion Schneider
01.08.1946 80. Geburtstag Frau Brigitte Hübner
04.08.1956 70. Geburtstag Frau Renate Brock
Großgöhren
20.07.1956 70. Geburtstag Herr Reiner Rothe
27.07.1941 85. Geburtstag Frau Monika Weßely
Großgörschen
27.07.1956 70. Geburtstag Frau Ilona Rometsch
Kaja
22.07.1951 75. Geburtstag Frau Eva Gassel
Kleingörschen
19.07.1956 70. Geburtstag Herr Andreas Heiger
Meuchen
17.07.1951 75. Geburtstag Herr Franz-Jürgen Kuhlo
Michlitz
30.07.1936 90. Geburtstag Frau Renate Dietze
Pobles
21.07.1951 75. Geburtstag Herr Hasso Walter
04.08.1951 75. Geburtstag Herr Dietmar Jacob
Pörsten
05.08.1956 70. Geburtstag Frau Annerose Fischer
Rahna
22.07.1956 70. Geburtstag Herr Eckhard Raue
Söhesten
10.07.1956 70. Geburtstag Frau Ingrid Müller
17.07.1956 70. Geburtstag Herr Karl-Heinz Jahnke
Starsiedel
29.07.1956 70. Geburtstag Frau Monika Rabe

Foto: ©Montri Thipsorn - stock.adobe.com 
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Russischer Musiksommer
Unsere Musiker aus Belarus werden wieder am 14. Juli bei uns 
in der Kirche St. Viti zu Gast sein. Sie spielen virtuos Klassik, 
Swing und Folklore. Das Konzert startet um 17.00 Uhr. Der Aus-
klang ist danach am Grill. Es wird um eine Spende anstelle Ein-
tritts gebeten.

Posaunenchor Köthener Blech „Musik aus vier Jahrhunderten 
– von festlich bis swing“
Dorfkirche St. Marien in Dehlitz a.d. Saale
Sonntag, 26. Juli 2026
Der Beginn des Konzerts ist um 16.00 Uhr, ab 15.00 Uhr lädt der 
Förderverein seine Gäste zu Kaffee und Kuchen ein.

Kirche „St. Viti“ in Lützen – Kirchenkino
Sonntag, 19. Juli um 19.00 Uhr

Kino in der Stadtkirche St. Viti
Die kühle Stadtkirche Stankt Viti bietet sich im Sommer gera-
dezu an, gemeinsam gute Filme zu genießen. Die Filmauswahl 
stammt aus dem Friedensgebet. Die Veranstaltungen beginnen 
um 19.00 Uhr.
Sonntag, 19. Juli: Was will der Lama mit dem Gewehr?
Eine humorvolle Auseinandersetzung mit dem Wahnsinn der 
Rüstung
Sonntag, 16. August: Oskar Brüsewitz
Dokumentarfilm zur Selbstverbrennung vor 50 Jahren
Sonntag, 13. September: Die weiße Rose
Dokumentarischer Spielfilm um die Geschwister Scholl

Anzeige(n)

03443 294 98 56
www.herzliche-helfer.de

Wenige Plätze verfügbar – jetzt anrufen!

100%
Pflegekassen-

abrechnung*

*bei vorhandenem

Pflegegrad

Alltagshilfe und Betreuung

Unsere Leistungen im Überblick
• Unterstützung im Haushalt, wie regelmäßige  

Reinigung der Wohnräume oder Hausordnung
• Wir kümmern uns um Einkäufe, Postwege,  

Apothekengänge und andere Besorgungen
• Gemeinsame Spaziergänge und Aktivitäten zur 

Freizeitgestaltung
• Begleitung zu Arztbesuchen und anderen Terminen
• Pflege von Pflanzen und Blumen
• Antragshilfe für Krankenkassenleistungen
• Unterstützung bei Ihrer Wäsche und beim Bügeln

Lützen und Umgebung

Ihre Medienberatung vor Ort

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de

www.wittich.de

Teresa Bunzel

Mediaplanung
Auf Sie 

zugeschnitten.

LINUS WITTICH 
Medien KG

Wir suchen:
Maurer, Tief-, Straßen- und Galabauer mit Fahrerlaubnis
sowie Kraftfahrer mit KI. CE
super Bezahlung, top Maschinenpark

Gewerbeviertel 07 · 04420 Markranstädt
Telefon 034205 456988 / -89 · Fax 034205 456184

bauteam-sauermann@t-online.de · www.bauteam-sauermann.de

JOBS 
IN IHRER REGION

Das Vorstellungsgespräch Anzeige

Während der Bewerber seinen Lebenslauf mehrmals überarbeiten 
kann, gibt es im Vorstellungsgespräch keine zweite Chance. Da gilt 
es, auf den Punkt fit zu sein. Da hilft nur gute Vorbereitung:
Möglichst viel über das Unternehmen und den Gesprächspartner 
in Erfahrung bringen. Dabei hilft das Internet. Den Dresscode be-
achten. Bei einer Bank ist Seriosität ein Muss, in Werbeagenturen 
geht es lockerer zu. Der Gesprächskandidat sollte die Einzelhei-
ten des Bewerbungsanschreibens und des Lebenslaufes im Kopf  
haben. Zudem sollte der Gesprächskandidat einige Sätze für sei-
ne Selbstpräsentation vorbetreitet haben. Mit Hilfe der Körper- 
sprache sollten Kandidaten positive Signale aussenden. Das kann 
man üben entweder im Spiegel oder mit Videoaufnahmen.
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Wir sind gern für Sie da.
Weißenfels: Kleine Kalandstraße 12  · Tel. 03443 / 30 20 52
Hohenmölsen: Friedensstraße 9 · Tel. 034441 / 41 009 
www.antea-bestattungen-zeitz.de

Wir sind gern für Sie da.
Weißenfels: Kleine Kalandstraße 12  · Tel. 03443 / 30 20 52
Hohenmölsen: Friedensstraße 9 · Tel. 034441 / 41 009 
www.antea-bestattungen-zeitz.de

Wir sind gern für Sie da.Wir sind gern für Sie da.

   „Ein off enes Ohr, 
      eine helfende Hand, 
ein Zeichen des Vertrauens.“

Anja
Heuschkel - Weißenfels

Annett Wirth - Hohenmölsen

Bestattungsinstitut

ALFRED OBST
Inhaber: Klaus Obst    gegr. 1924
Erster fachgeprüfter Bestatter Sachsen-Anhalts

u Fachliche Beratung
 auf Wunsch auch im Trauerhaus
u Erledigung der Formalitäten
u Tag- und Nachtdienst  auch an Sonn- und Feiertagen

u Bestattungsregelung
 auch zu Lebzeiten

☎ 2 02 25
03 44 44/Es betreut Sie

Frau Manja Gerbrandt

 Lützen
 Gustav-Adolf-Str. 27

Hilfe in schweren Stunden

Naturfriedhöfe immer beliebter Anzeige

Seit einigen Jahren äußern immer mehr Menschen den Wunsch 
nach einer Naturbestattung. Die Gründe hierfür sind vielfältig, 
seien es die geringeren Kosten, der Wegfall der Grabpflege oder 
der Wunsch nach einem anderen Gedenken ohne Friedhofsat-
mosphäre. Als Reaktion auf das steigende Interesse sind immer 
mehr Waldfriedhöfe und Ruheforste entstanden, Tendenz stei-
gend.
Grundsätzliche Voraussetzung für die Bestattung auf einem Na-
turfriedhof ist die Einäscherung. Die Urne muss nach den jeweili-
gen Vorgaben ausgewählt werden, denn mancherorts sind leicht 
abbaubare Urnen vorgeschrieben. Bei einer Baumbestattung 
wird der Verstorbene am Fuße eines Baumes beigesetzt, wobei 
in der Regel unter einem Baum mehrere Grabstellen liegen. Es 
gibt auf Naturfriedhöfen keine Grabsteine, manchmal werden an 
den Bäumen kleine Namensplaketten angebracht oder aber es 
gibt einen großen gemeinsamen Gedenkstein.

Mehr Wahlfreiheit in der Anzeige

Bestattungskultur 
Der dramatische Wandel in der Bestattungskultur setzt sich fort 
und wenn es nach den Menschen in Deutschland geht, könn-
ten die entsprechenden Vorschriften weiter gelockert werden. 
Das ergab eine repräsentative Umfrage. Der Anteil derjenigen, 
die sich für die eigene Bestattung ein klassisches Erdgrab auf 
dem Friedhof wünschen, ist gesunken. Deutlich mehr Menschen 
wünschen sich etwa eine Baumbestattung in einem Bestattungs-
wald oder eine pflegefreie Bestattungsform auf einem Friedhof 
wie eine sogenannte Urnenwand. 
Überraschend: Etwa ein Fünftel der Befragten wünscht sich eine 
Bestattungsvariante, die nach geltendem Recht kaum umzuset-
zen ist, nämlich die Verstreuung der Asche in der freien Natur 
oder die Aufbewahrung beziehungsweise Beisetzung der Asche 
zu Hause oder im eigenen Garten. Rechtlich zugelassen sind 
sogenannte Erinnerungsdiamanten.

Foto: DJD/Algordanza Erinnerungsdiamanten/shutterstock

Friedhöfe sind Teil  
des Gemeindelebens Anzeige

Geführte Friedhofsrundgänge, Diskussionen zu friedhofsre-
levanten Themen, Ausstellungen mit verschiedenen Schwer- 
punkten sowie kulturelle Veranstaltungen mit Musik und Lite-
ratur am Tag des Friedhofs haben immer ein Ziel: Die Bedeu-
tung des Friedhofs als Ruhestätte, Ort der Trauerbewältigung, 
Erholungs- und Lebensraum soll den Menschen wieder näher 
gebracht, der Umgang mit den Themen Tod und Trauer entta-
buisiert werden. Die Gestaltung dieses Tages liegt dabei in den 
Händen der einzelnen Städte und Gemeinden. Vor Ort schließen 
sich Friedhofsgärtner, Bestatter, Steinmetze, Floristen, Fried-
hofsverwaltungen, Religionsgemeinschaften sowie Initiativen 
und Vereine zusammen, um ihre Ideen zum jeweiligen Tag des 
Friedhofs umzusetzen.
Friedhöfe haben viel zu bieten. Sie sind ein Teil des Städte- und 
Gemeindelebens. Und das gilt für alle Generationen. Gerade 
für Kinder ist es spannend, sich bei altersgerechten Aktionen 
am Tag des Friedhofs mit dem Tod als Bestandteil des Lebens 
auseinanderzusetzen. Sie lernen den Friedhof dadurch auch als 
einen Ort des Lebens kennen. Kinderprogramme haben deshalb 
einen besonderen Stellenwert.

Quelle: BDF
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Mein Bad GmbHMein Bad GmbH

Wir schaffen kreative Badlösungen mit Know-how, 
frischen Ideen und handwerklicher Qualität.

- Anzeige -
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Beratungstermin unter  03445/781245
Am Hohen Stein 46, 06618 Naumburg, Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr

info@ritter-mein-bad.de, www.ritter-mein-bad.de

Teil-/
Komplettbadsanierung

Für Landwirte & Landeigentümer

Haben Sie Acker, Ödland oder sogar degradierten Wald?
Wir nutzen ihre Fläche für Naturausgleichsprojekte. Lassen
Sie Ihre Fläche für sich und unsere Natur arbeiten!

Jährliche 
Einnahmen mit Ihren
brachliegenden Flächen

Lassen Sie Ihre Flächen
kostenlos bewerten!

Faire Pacht
Regelmäßige und
verlässliche Zahlungen.
Für 25 Jahre.

Ihre Fläche verdient mehr – für Sie und für unsere Umwelt!

Kein Aufwand
Keine Investitionen. Wir
übernehmen Planung
und Umsetzung

Jede Fläche zählt
Egal welche Fläche,
wie groß oder in
welchem Zustand.

0151 70 06 02 16

terragreen-solutions.com

TerraGreen Solutions GmbH

Baudienstleistung - Koppenburger KG
· Tiefbau & GaLa-Bau ·

- Einbau von Zisternen & biologischen Kläranlagen 
- Bagger- & Erdbewegungsarbeiten
- Dichtheitsprüfung
- Kernbohrung
- Zaunbau

Baudienstleistung Koppenburger KG
Kitzener Str. 15
04523 Pegau/Kleinschkorlopp

01 57 / 7 47 50 954  bdl@koppenburger.de



• preiswert
• fachgerecht

Spedition Kämpf, WSF, Zum Bahnhof 2, Z 20 39 10
UMZÜGE

Mit Ihrer Hilfe 
finden Kinder 

Platz zum Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de

Gesucht. Gefunden. 
Reiterhof.

Ihre Geschäftsanzeige 
jetzt buchen: 

anzeigen.wittich.de
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ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757
FILIALE GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE • TEL.: 034296/744640 WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE

Anmeldung erforderlich bis 30.09.2026
(Testgeräte begrenzt vorrätig)

NEUHEIT!
KLEIN UND DISKRET!
JETZT MUSS SIE NICHTS MEHR AUFHALTEN. 
ENDLICH GIBT ES EIN HÖRGERÄT, DAS SIE 

ZURÜCK INS LEBEN BRINGT.

Einfache Verbindung 
und nahtloses 
Streaming-Erlebnis

Wiederaufladbar - 
Energie für den 
ganzen Tag

Entwickelt für 
einen unauffälligen 
Sitz im Ohr

Außergewöhnliche 
Klangqualität dank KI-
gesteuerter Technologie

Stiehler FTS GmbH
·  Fenster & Türen
· Rollläden · Sonnenschutz
· Sicherheitstechnik

Inh. Olaf Stiehler
Beethovenstr. 1
06686 Lützen

Tel.: 03 44 44 - 90 02 92
Fax: 03 44 44 - 90 02 93
E-mail: info@stiehler-fts.de

Dachsanierungsmeister
mit langjähriger Erfahrung

• Flachdach • Steildach • Zimmerei
Wir beraten Sie unverbindlich (auch vor Ort Termin möglich)

06686 Lützen OT Gerstewitz · Tel. 0177 400 24 64
post@zorbauer-dachdecker.de

IHR FACHMANN
vor Ort

Wärmedämmung beachten Anzeige

Gerade im Dachgeschoss ist eine gute Dämmung unabdingbar, 
um Energie und Heizkosten zu sparen und sommerlicher Hit-
ze entgegenzuwirken. Dachfenster von Velux etwa sind daher 
in besonders energieeffizienten Varianten erhältlich. Der Aus-
tausch eines alten gegen ein solches neues Fenster wird außer-
dem vom Staat gefördert. Zudem können außen liegende Rolllä-
den für eine zusätzliche Wärmedämmung sorgen.

Gut informiert für Ihr Eigenheim! Investitionen in neue Fenster Anzeige

lohnen sich
Überall wird gespart. Energiesparlampen werden gekauft, die 
Heizung herunter geregelt und die Wasserhähne in der Wohnung 
bekommen Durchfluss reduzierende Strahlregler. Im schlimms-
ten Falle werden einzelne Räume gar nicht mehr genutzt, um die 
Nebenkostenabrechung im Rahmen zu halten - dies kann teu-
re Bauschäden verursachen. Denn diese extremen Auswüchse 
sind oft gar nicht gut und schon gar nicht notwendig: Bereits 
mit dem Austausch der alten Fenster gegen neue Wärmedämm-
fenster steigt der Wohnkomfort in allen Räumen deutlich und die 
Heizkosten sinken. Quelle: Verband Fenster + Fassade


